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 Veröffentlicht am 03.03.1987

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §111;

Rechtssatz

Die Befugnis der Abgabenbehörde, die Bemessungsgrundlage zu schätzen, wenn Abgabenerklärungen nicht

abgegeben werden, besteht unabhängig von ihrer Berechtigung, die Abgabe der Erklärungen gem § 111 BAO zu

erzwingen.
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